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1847.

Deutſchland.
Berlin. Die Drei-Stände- Kurie hielt am 4.

Juni eine Sitzung. Zwei Jnterpellationen und die Ver-
handlungen der Ausſchuſſe bildeten die vorzuüglichſten Gegen-
ſtande der Erörterungen.

Hanſemann berichtete, daß eine Ausgabe der Verhand-
lungen des Vereinigten Landtages nach den ſtenographiſchen
Berichten veranſtaltet werde und der Herausgeber fordere
die Mitglieder der Kurie auf, in ihren Reden etwaige ſinn-
entſtellende Jrrthumer, die allein von der fruhern ſo un
vollkommenen Stenographie verſchuldet ſind zu verbeſſern.
Hanſemann erzahlte, daß die Cenſur ſolche Verbeſſerung
ſtenographiſcher Jrrthumer nicht zulaſſe. Andere Deputirte
nahmen ſich auch der Cenſur an. So erklärte der Abg.
Offermann: zwas einmal in der Zeitung ſteht, das iſt hei-
lig, jede Aenderung könnte ſogar den Sinn veraändern, wel-
ches nicht geſchehen darf, ſelbſt wenn er nicht ganz logiſch
wäre.“ Der Landtagskommiſſar gab die Erlaääuterung, daß
er nur dann die Verbeſſrrungen zulaſſen konne und wuürde,
wenn der Landtag oder das Sekretariat deſſelben die Re-
daktion der Verhandlungen vornehme. Der auf dieſe Weiſe
angedeutete Ausweg wurde aber nicht betreten, und die Be
richtigungen werden nicht getilgt, weil das Sekretariat keine
Willfährigkeit zeigt, dieſe Muhe zu uübernehmen.

Der zweite Antrag Hanſemanns ging dahin, die Kurie
mööchre beſchließen, daß bei namentlichem Aufruf die Stimm-
liſten in der Allgem. Preuß. Zeitung mit bekannt gemacht
wurden. Der Antrag fand eben ſo viel Unterſtützung als
Widerſpruch, ging aber bei der darauf folgenden Abſtim-
mung mit großer Majorität durch. Es werden daher kuünf-
tighin die Leſer alle mit namentlichem Aufruf erfolgten Ab-
ſtimmungen, mithin bei allen wichtigen Angelegenheiten, die
Stimmliſten bekommen und daraus erſehen koönnen, welcher
Richtung unſre Abgeordneten ergeben ſind.

Die in vor. Nr. erwähnte koönigliche Botſchaft uüber die
Vermehrung der Hilfsmittel gegen den Nothſtand wurde
mitgetheilt, und ein Entwurf zur Bitte um Umwandlung des
Handels amtes in ein ſelbſtſtändiges Miniſterium fur Acker-

bau, Handel und Gewerbe wurde zur Pruüfung und Ge-
nehmigung an die betreffende Abtheilung zuruckgewieſen.

Die Kurie ging alsdann zur Tagesordnung über. Es
war dies die Fortſetzung der in der letzten Sitzung abge
brochenen Berathung uüber die ältere ſtäandiſche und die
jungſte Patentgeſetzgebung. Die Berathung hatte ſich be-
reits uüber die Periodicitaät des Vereinigeen Landtags und
auf Wegfall oder Modificirung der Ausſchuüſſe erſtreckt. Die
Redner hatten ſich uüber beide Punkte vernehmen laſſen,
und der eine dieſer Punkte, die Periodicitaät, war durch Be
ſchluß erledigt. Jn Bezug auf den zweiten Punkt hatte
die Abtheilung vorgeſchlagen (ſ. Nr. 129 d. Cour. S. 5),
Se. Majeſtät zu bitten, mit Bezug auf die frü-
here Geſetzgebung, insbeſondere auch aus Nuütz
lichkeits- und innern Nothwendigkeitsgrunden
den Wegfall der Ausſchüſſe in der ihnen durch
die Aller höchſte Verordnung vom 3. Februar ge-
gebenen Einrichtung auszuſprechen.

Zu dieſem Antrage der Abtheilung ſtellte der Landrath
v. Vincke folgendes Amendement: Es ſolle Se. Majeſtät
gebeten werden, das beſtehende Recht des Vereinigten
Landtages, auf Grund des H. 4 des Geſetzes vom 22. Mai
1815 und des Art. III, 2 des Geſetzes vom 5. Juni 1823

den Beirath zu allen allgemeinen Geſetzen zu ertheilen,
welche die Perſonen und Eigenthumösrechte, mit Einſchluß
der Steuern, betreffen Allergnädigſt anzuerkennen und
dem zufolge, wie auch aus Grunden der Nutzlichkeit und
innern Nothwendigkeit, den Wegfall der Ausſchuſſe in der
ihnen durch die Allerhochſte Verordnung vom 3. Februar
gegebenen Einrichtung ausſprechen zu wollen.“ Nach viel-
ſeitigen Erklärungen fur und wider das Amendement und
nach mannigfachen Verſuchen, daſſelbe entweder in der For
mulirung zu ändern oder durch Trennung in Theile die
Rechtsanſpruche zu beſeitigen kam das erwähnte Amende-
dement endlich zur Abſtimmung mit Namensaufruf, deren
Ergebniß war, daß ſich 285 fur und 220 Stimmen gegen
das Amendement erklärten. Nach den veroöffentiichten Stimm-
liſten haben von den Abgeordneten aus der Provinz Sach-
ſen folgende fur das Amendement geſtimmt: Coqui, Gieſe



aus Wittenberg, Landrath v. Gutſtedt, Ortsſchulze
Hartmann, Grof v. Helldorff, Buürgermeiſter Ker-
ſten, Apotheker Lindner, Gutsbeſitzer Loren z, Dr.
Lucanus, Ortsſchulze Mewes, Müller aus Wegele-
ben, Gutsbeſitzer Petzold, Stadtrath Ramsthal, Buür-
germeiſter Schier, Huüttenbeſitzer Schilling, Ziegeleibe-
ſitzer Schul ze, Gutsbeſitzer Seltmann, Burgermeiſter
Toolle, Kaufmann Uthemann, Hofbeſitzer Zachau,
Oekonom Zeiſing. Es waren alſo ihrer 20, während bei
der erſten Abſtimmung der vorigen Sitzung 22 und bei der
zweiten Abſtimmung wo die namlichen Rechtsanſpruche als
Motive vorangeſtellt waren 37 von den ſachſiſchen Depu-
tirten eben fur dieſe Rechtsmotive geſtimmt hatten. Eine
namhafte Anzahl hatte daher ihre Meinung in der Zwi-
ſchenzeit, und ohne daß eine materielle Erörterung in der
Kurie ſtattgefunden hatte, modifizirt. Faſſen wir das Ab-
ſtimmungsverhaältniß näher ins Auge, ſo verhielt ſich die
Zahl der fur das letztere Amendement Stimmenden gegen
die Gegner deſſelben wie 10) zu 77, während das Ver-
hältniß bei der erſten Abſtimmung der vorigen Sitzung wie
100 zu 95, bei der zweiten wie 100 zu 52, bei der dritten
wie 100 zu 71 geweſen war.

Nachdem das Amendement die geſetzliche Majorität
von zwei Drittel nicht erlangt hatte, kam der Antrag der
Abtheilung zur Abſtimmung. Der Marſchall ſchlug in der
Abſicht, eine einſtimmige Beſchlußnahme uüber den Wegfall
der Ausſchuſſe zu bewirken die Trennung des Antrags in
zwei Theile vor, nämlich: 1) Soll Se. Majeſtät gebeten
werden, die Ausſchuſſe wegfallen zu laſſen und 2) Soll
Se. Majeſtät gebeten werden die Ausſchuſſe in Anerken-
nung der darauf bezuglichen Rechtsanſpruche wegfallen zu
laſſen Dieſer Scheidung ward widerſprochen; man nannte
ſie eine unpraktiſche und unlogiſche. Die Abſtimmung ſollte
demnach erſt generell auf den Wegfall gerichtet ſein, und
dann ſollte die Verſammlung uüber die Grunde beſchließen,
warum die Ausſchuſſe wegfallen ſollten. Man erinnerte,
daß man in einer Sache kein Urtheil ohne Einſicht in die
Grunde abgeben könne. Die Scheidung des Antrags in
zwei oder mehrere Theile brachte eine neue Schwierigkeit
mit ſich. Der Marſchall und der Landtagskommiſſar ver-
langten, daß auch bei der Abſtimmung uüber die Grunde
zwei Drittel der Stimmen fur die Giltigkeit des Beſchluſ-
ſes erforderlich waren. Mehrere Deputirte beſtritten dieſe
Forderung, bis man endlich dahin gelangte, die Frage:

ſoll mit Bezug auf die fruhere Geſetzgebung und aus
Grunden der Nuützlichkeit und innern Nothwendigkeit Se.
Majeſtät der Konig gebeten werden, den Wegfall der Aus
ſchuſſe auszuſprechen einſtimmig anzunehmen.

Die Verhandlung ging nun auf einen andern Theil des
Gutachtens uüber. Der Referent der Abtheilung las dieſes
Gutachten vor. Es betrifft die Berathung allgemeiner Ge-
ſetze, welche das Patent vom 3. Februar und die zugehoö
rigen Verordnungen unter Umſtänden, auch nach erfolgter
Einberufung des Vereinigten Landtags, nicht dieſem, ſondern
den Provinziallandtagen zuweiſt. Das Gutachten lautet
wortlich wie folgt:

Man ging ferner zu der Frage über, ob nach erfolgter
Einberufung des Vereinigten Landtages eine Berathung allge
meiner Geſetze noch anderswo, als beim Vereinigten Landtage,
z. B. auch bei den Provinzial-Landtagen, mit rechtlicher Wir-
kung eintreten könne?

Es ſcheint außer Zweifel zu ſein, daß die Krone ſich nach
dem 9. 12 der Verordnung vom 3. Februar 1847, die Bil-
dung des Vereinigten Landtags betreffend, das Recht ausdrück
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lich vorbehalten hat, den ſtändiſchen Beirath über ſolche Ge
ſetze auch von den Provinzial Landtagen erfordern zu wollen.
Dies würde aber den 4 des Geſetzes vom 22. Mai 1815
alteriren, indem hiernach ausdrücklich alle das Perſonen und
Eigenthumsrecht, ſo wie die Beſteuerung, betreffenden Geſetze
dem Beirathe der Verſammlung der Landes-Repräſentation un-
terliegen ſollen ferner dem Artikel III. Nr. z des Geſetzes vom
5. Juni 1823 inſofern zuwiderlaufen, als die Wirkſamkeit der
Provinzialſtände in dieſer Beziehung nur ſo lange ausgeſprochen
iſt, als keine allgemeine ſtändiſche Verſammlung beſteht.

Dieſe allgemeine Stände- Verſammlung iſt nun vorhanden,
und deshalb muß, wenn man die früheren Geſetzgebungen nicht
in weſentlichen Punkten alteriren will, auch die Wirkſamkeit
der Provinzial-Landtage inſofern modifizirt werden, als es zwar
der Krone überlaſſen werden muß, ob ſie dieſelben über der-
gleichen Geſetze hören will, dies aber nicht als rechtsgültig an-
zuſehen iſt, wenn dadurch das Gutachten der Vereinigten Stände
erſetzt werden ſoll. Aus denſelben Gründen wird alſo auch der
ſtändiſche Beirath bei den Geſetzen über die Perſonen und Ei-
genthumsrechte nicht durch den Beirath der ſtändiſchen Aus-
ſchüſſe J. 9 der Verordnung über die Bildung der ſtändiſchen
Ausſchüſſe vom 3. Februar 1847 rechtsgültig erſetzt werden
können, ſondern nur allein der Vereinigte Landtag dieſes Recht
in Anſpruch zu nehmen haben.

Gegentheilig wurde zwar zugegeben, daß es allerdings wün-
ſchenswerth und ſelbſt im Jntereſſe der Verwaltung liegen
müſſe, die Wirkſamkeit der Provinzial Landtage auf das Feld
zu beſchränken, welches ihnen von Anfang an zugedacht und
zugeſprochen ſei, auch anerkannt, daß es ſehr ſchwierig und
nicht einmal im Jntereſſe der Verwaltung ſein könne, die Pro-
vinzial-Landtage einzeln zu hören, indem darin nicht die Stim
me des Landes zu erkennen ſei, wenn die 8 Provinzen getrennt
beriethen die Verſammlung der 8 Provinzen zu einem Ver-
einigten Landtage eben ſo leicht zu bewerkſtelligen ſein dürfte,
als die Verſammlung S8 verſchiedener Landtage, auch die Ver-
ſammlung des Vereinigten Landtags den großen Vorzug habe,
daß dieſem Königliche Kommiſſarien beiwohnten, was bei den
Provinzial-Landtagen nicht der Fall ſei. Ein Rechtsanſpruch
für die Stände der Krone gegenüber, daß jedenfalls auch dev
Vereinigte Landtag über die fraglichen Geſetze gehört werden
müſſe, wurde aber in Abrede geſtellt und namentlich dagegen
angeführt, daß, wenn auch wirklich zugegeben würde, daß der
Geſetzgeber dieſen Beirath nach dem Geſetz vom 11. Mai 1815
und 5. Juni 1823 nur von den Reichsſtänden habe verlangen
wollen doch jedenfalls Sr. Majeſtät dem Könige das Recht
zuſtehen müſſe, früheren Verheißungen nur nach und nach
Folge zu geben und ſie theilweiſe ihrer Erfüllung entgegenzu-
führen.

Die hierauf geſtellte Frage:
Ob die Abtheilung der Anſicht ſei, daß aus der frühe-
ren Geſetzgebung ein Rechtsanſpruch zu begründen ſei,
daß hinſichtlich der Berathung über allgemeine Geſetze der
Beirath des Vereinigten Landtags nicht durch eine Ver-
handlung mit den Provinzialſtänden erſetzt werde könne,

wurde von 10 Mitgliedern bejaht und von S verneint.
Wohingegen die Frage:

Will die Abtheilung vorſchlagen, mit Bezug auf die
frühere Geſetzgebung ſo wie aus Gründen der Nütz
lichkeit und inneren Nothwendigkeit, eine Bitte an Se.
Majeſtät den König zu richten, daß Se. Majeſtät gnä-
digſt anzuerkennen geruhen, es könne der Beirath des
Vereinigten Landtags nicht durch Verhandlungen mit
den einzelnen Provinzial Landtagen ausgeſchloſſen ſein,

mit 17 Stimmen bejaht, von einer verneint wurde c.
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Nach kurzer Debatte nahm die Kurie mit uüberwiegen-
der Majorität den Antrag der Abtheilung an.

Sehr wichtig war die folgende Verhandlung. Sie be-
traf die Aufhebung oder Modifizirung der durch die Pa-
tentgeſetzgebung anzuordnenden ſtändiſchen Deputation fur
das Staatsſchuldenweſen. Faſt alle der Abtheilung vor-
gelegten Petitionen hatten ſich gegen dieſes Jnſtitut ausge-
ſprochen. Das Gutachten lautete:

Es werden für den Antrag ſowohl von den Petenten
als auch von verſchiedenen Mitgliedern der Abtheilung Gründe
angeführt, die einen Rechtsanſpruch in den früheren ſtändi-
ſchen Geſetzen darauf zu finden glauben, daß dieſe Deputa-
tion in ihrer jetzigen Geſtalt wegfallen müſſe.

Nach dem 3 der Verordnung vom 22. Mai 1815
und Art. II. IX., XIII. und XIV. der Verordnung vom
17. Januar 1820 iſt nur von Einer aus den Provinzial
ſtänden zu wählenden Verſammlung der Landesrepräſentan-
ten mit gewiſſen dieſer Verſammlung untheilbar zugeſtande-
nen Attributen die Rede, während die Geſetze vom 3. Fe
bruar 1847 deren drei ſchaffen und jeder dieſer Verſamm-
lungen einzelne Theile von Rechten, ſei es zur alleinigen
Ausübung, ſei es in Vertretung der anderen Verſammlun-
gen, beilegen welche nach jenen älteren, noch gültigen Ge-
ſetzen ein ungetheiltes, unwiderrufliches Attribut der einen land
oder reichsſtändiſchen Verſammlung bleiben ſollen. Nur der
Vereinigte Landtag iſt, wie es die früheren Verordnungen
beſtimmten aus den Provinzialſtänden hervorgegangen, nicht
jene Körperſchaften, die aus ihnen gewählt werden ſollen,
alſo auch nicht die ſtändiſche Deputation für das Staats-
ſchuldenweſen, deshalb konnte ihr keine Function übertragen
werden die nur der Vereinigte Landtag hat.

Nach Art. II. der Verordnung vom 17. Januar 1820
ſoll die Aufnahme von Staatsdarlehnen oder die Kontrahi-
rung von Schulden jeder Art nur mit Zuziehung und Mit-
garantie der Reichsſtände geſchehen können, und es kann
alſo jetzt, wo die reichsſtändiſche Verſammlung geſchaffen,
zu allen Darlehnen und Schulden allein nur der Vereinigte
Landtag zugezogen werden und nicht andere Körperſchaften.
Dagegen überträgt die Verordnung vom 3. Februar C. die
Bildung einer ſtändiſchen Deputation für das Staatsſchul-
denweſen betreffend 9. 1 und 4 die Garantie für die Schul
den und Anleihen, die in Kriegszeiten vom Staate aufge
nommen werden müſſen dieſer Deputation und lädirt inſo-
fern unzweifelhaft das Geſetz vom 17. Januar 1820, an
deſſen Rechtsbeſtändigkeit Niemand zweifelt und nicht zwei-
feln kann, da in dem Patent vom 3. Februar 1847 auf
daſſelbe rekurrirt wird.

Es wird nach dem Geſetz vom 17. Januar 1820 das
Staatsſchuldenweſen ausdrücklich der reichsſtändiſchen Verſamm-
lung untergeordnet, wenn aber nach der Verordnung vom
3. Februar 1847 die ſtändiſche Deputation für das Staats
ſchuldenweſen betreffend dieſen Gegenſtand zum großen Theil
und in ſehr weſentlichen Funktionen einer beſonderen Depu-
tation überwieſen worden ſo bleibt das Staatsſchuldenweſen
nicht mehr der reichsſtändiſchen Verſammlung untergeordnet.

Anderentheils wurde dagegen erwiedert, daß, wie ſchon
früher ausgeführt, die Richtigkeit der Folgerung nicht zuge-
ſtanden werden könne, daß es nicht nur völlig mit Recht in
der Befugniß der Krone gelegen habe ohne die frühere Ge-
ſetzgebung zu verletzen, neben der reichsſtändiſchen Verſamm-
lung auch andere Körperſchaften, die noch dazu aus ihrem
Schooße hervorgingen, mit gewiſſen Attributen zu verſehen
daß ſolches ſogar in mancher Beziehung ſehr zweckmäßig er
ſcheine, daß der ſtändiſchen Deputation für das Staatsſchul-

denweſen offenbar noch mehrere Rechte, als verheißen, zu
geſtanden wären, indem ihr eine ausgedehntere fortwährende
Kontrolle des Staats Schuldenweſens geſtattet, als den
Reichsſtänden verheißen, und nicht blos die Begutachtung
der Rechnung. Man halte im Gegentheil die Uebertragung
dieſer Function an eine ſtändiſche Deputation für ſehr zweck
mäßig, da eine große Verſammlung, wie der Vereinigte
Landtag, doch nur durch eine Deputation dieſe Function
würde erfüllen können. Was die Zuziehung dieſer Deputa
tion bei Anleihen bei drohendem und ausgebrochenem Kriege
anlange, ſo habe der Königliche Herr Landtags Kommiſſa
rius bereits erklärt, daß von dieſer Deputation keine Zu
ſtimmung mit der Wirkung als ſei ſolche vom Vereinigten
Landtag ertheilt, verlangt werde, ſondern daß ſie nur Zeuge
ſein ſolle, um ſpäter auch dem Vereinigten Landtage mit
Rechenſchaft ablegen zu können, wie man verfahren habe
und habe verfahren müſſen. Dieſe Beſtimmung könne daher
eigentlich nur als ein Beweis des redlichen Willens der Krone
angeſehen werden, nichts ohne Mitwiſſen der Stände auch
in Zeiten der Gefahr zu thun. Es würde alſo in dieſer Be
ziehung event. nur eine authentiſche Jnterpretation der 98. 6
und 10 der Verordnung vom 3. Februar 1847 über die Bil-
dung des Vereinigten Landtages zu erbitten ſein.

Jn dieſer letzteren Beziehung vereinigten ſich beide An
ſichten und wurde nur angeführt, daß die bloße Erklärung
des Königl. Herrn Landtags-Kommiſſarius keine Geſetzeskraft
habe und, da ſich Zweifel über die Auslegung 'der bezügli-
chen Paragraphen ergeben habe, eine authentiſche Jnterpre-
tation nothwendig mache.

Die Frage wurde nun ſo geſtellt:
Tritt die Abtheilung der Anſicht bei, daß eine Be
rechtigung der Staatsſchulden Deputation den Ver-
einigten Landtag in ſeinen Befugniſſen zur Konſenti-
rung von Staatsſchulden zu erſetzen, mit dem Geſetze
vom 17. Januar 1820 unvereinbar ſei?

und einſtimmig bejaht, dagegen die Frage:
Tritt die Abtheilung der Anſicht bei, daß die jetzige
Einrichtung der ſtändiſchen Deputation für das Staats
ſchuldenweſen mit dem Geſetze vom 17. Januar 1820
überhaupt unvereinbar ſei?

mit 12 Stimmen verneint, mit 5 bejaht.
Endlich vereinigte man ſich zu dem Konkluſum, einſtim-

mig der hohen Verſammlung vorzuſchlagen:
Mit Bezug auf die aus dem Geſetz vom 17. Januar
1820 ſich ergebenden Rechtsgründe Se. Majeſtät zu
bitten, die Verordnungen vom 3. Februar 1847 da
hin ändern zu wollen, daß unzweifelhaft aus ihnen
hervorgehe, daß die ſtändiſche Deputation für das
Staats Schuldenweſen nicht beſtimmt ſei, den Ver
einigten Landtag in ſeinen Befugniſſen hinſichtlich der
Konſentirung von Staats- Schulden zu erſetzen.

An dieſen Beſchluß reihte ſich nothwendig die Betrachtung,
wie es denn bei der Konſentirung von Schulden in ſolchen
Fällen gehalten werden ſolle, wo die Einberufung des Land-
tages unmöglich bleibe, und in dieſer Beziehung war die Ab-
theilung einſtimmig der Anſicht, daß ausdrücklich ausgeſpro
chen werden möge:

daß Se. Majeſtät das unbeſtreitbare Recht
der Krone behalten möge, in allen Fällen,
in welchen die Einberufung des Vereinig-
ten Landtages unausführbariſt, ohne Zu
ziehung ſtändiſcher Organe Anleihen zu
kontrahiren;



was dieſelbe dem hohen Landtage zur Beſchlußnahme gehor-
ſamſt empfiehlt

Nachdem einige Deputirte, wie Winzler, Dittrich,
von der Schulenburg, von Gaffron, von der
Heydt, Graf von Helldorff, Sperling und Tſchocke
gegen und fur den merkwürdigen Antrag geſprochen hatten,
gab der Landtagskommiſſar folgende Erläuterung, welche
zugleich die Stellung des Gouvernements zu dem nicht un
willkommenen Antrage der Abtheilung näher charakteriſirt:

Jn der Hoffnung, daß es vielleicht zur Abkürzung der
Debatte beitragen möge, will ich der Verſammlung die Erklä-
rung abgeben, daß es niemals in der Jntention des Geſetzge-
bers gelegen hat, daß die durch das Geſetz vom 3. Febr. d. J.
kreirte Deputation des Vereinigten Landtags für das Staats-
ſchuldenweſen dazu beſtimmt ſei, den Letzteren in ſeinen Befug-
niſſen hinſichtlich der Konſentirung der Stauats-
ſchulden irgendwie zu erſetzen oder zu vertreten, und daß,
wenn die Verſammlung ſich dem Wunſche ihrer Abtheilung da-
hin anſchließt, daß dieſe Erklärung noch einmal von Sr. Ma-
jeſtät dem Könige gegeben werde, der König dann unbedenklich
und auch noch während des Landtags dieſem Wunſche nachkom-
men würde. Dieſe Deputation, wie ſie kreirt iſt, hat, wie der
geehrte Redner vor mir bemerkte, eine zwei oder eigentlich
dreifache Funktion. Die erſte iſt die, um in ſolchen Fällen,
wo der Vereinigte Landtag nicht berufen werden kann, die Re-
gierung bei der Aufnahme von Darlehnen, welche zur Erhal-
tung des Staats nothwendig ſind zu unterſtützen und in die-
ſer Beziehung das Geſetz vom 17. Januar 1820 wenigſtens in
ſoweit in Erfüllung zu bringen daß keine Darlehne ohne Zu
ziehung einer ſtändiſchen Körperſchaft aufgenommen werden kön-
nen. Sollte ſich die Verſammlung dem zweiten Antrage ihrer Ab-
theilung dahin anſchließen, daß für dieſe Fälle Sr. Maj. dem Könige
die unbedingteſte Freiheit gegeben werde, die Schulden, die zur
Erhaltung des Vaterlandes nothwendig ſind, zu kontrahiren, ſo
würde für die Regierung jeder Grund fortfallen, die De-
putation zu dieſem Zweck zu erhalten, während ich der Mei-
nung bin, daß auch in dieſem Falle im ſtändiſchen Jntereſſe
der Beibehaltung der fraglichen Beſtimmung nichts entgegen-
ſteht. Jch wiederhole aber, daß von Seiten der Krone nicht
der mindeſte Werth darauf gelegt wird, daß ihr im Gegentheil
die höchſte Freiheit nur willkommen ſein kann. Die beiden an
deren Funktionen, die dieſer Deputation beigelegt ſind, ſind von
der Art, daß die Verſammlung gegen ihre Zweckmäßigkeit wohl
nichts einzuwenden haben möchte. Es iſt im Geſetz vom Jahre
1820 beſtimmt, daß bis zum Zuſammentritt der Reichsſtände
eine Deputation des hieſigen Magiſtrats die eingelöſten Staats-
ſchulden Dokumente mit der Haupt Verwaltung der Staats-
ſchulden in gemeinſchaftlichen Verſchluß nehmen ſoll. Dieſe
Funktion ſoll nun, ſtatt des Magiſtrats-Ausſchuſſes, die ſtän-
diſche Oeputation vornehmen. Jch kann mich nicht überzeugen,
daß es in der Jntention des Geſetzgebers vom Jahre 1820 ge-
legen haben ſollte, 600 Perſonen zu dieſem Geſchäft zu beru-
fen. Selbſt wenn Se. Majeſtät die Periodizität des Vereinig-
ten Landtags in derſelben Weiſe nachgeben ſollte, wie ſolche er
beten iſt, ſo würde doch in den Zwiſchenjahren eine Behörde
fehlen, um dieſe Funktion vorzunehmen. Deshalb weiß ich
nicht, was dagegen zu erinnern ſein könnte, während auf der
anderen Seite auf dieſe Funktion vom Gouvernement kein Ge-
wicht gelegt wird. Nur in Beziehung auf die Nützlichkeit dürfte
ihre Beibehaltung anzurathen ſein. Die dritte Funktion der
Deputation iſt die, daß die Rechnungen der Haupt- Verwaltung
der Staatsſchulden ihr zur vorbereitenden Prüfung unterlegt
werden, damit demnächſt die Central Verſammlung darüber
Beſchluß faſſen könne, ob die Ertheilung der Decharche

bei des Königs Majeſtät zu beantragen ſei. Daß dieſe
Vorprüfung nicht von der Verſammlung in eorpore erfol-
gen kann, verſteht ſich von ſelbſt, ſie würde ohne die
Deputation nur von einer Abtheilung erfolgen können,
welche von dem Marſchall ernannt werden müßte. Die Depu-
tation iſt eine Abtheilung, die nicht von dem Marſchall er
nannt, ſondern von Jhnen aus Jhrer Mitte gewählt iſt, eine
Abtheilung, welche dies Geſchäft alljährlich vornimmt, wäh-
rend jetzt, wenn nach dem Antrage die Verſammlung alle
2 Jahre berufen werden ſollte, ohne ſie in den Zwiſchenjahren
eine Behörde fehlen würde, um dieſe Funktion zu übernehmen.
Endlich iſt dieſer ſtändiſchen Corporation noch das Recht beige
legt, die Kaſſe der Haupt Verwaltung der Staatsſchulden zu
jeder Zeit zu revidiren und ſich von der ordnungsmäßigen Buch-
führung und von dem Vorhandenſein der Beſtände zu überzeu-
gen. Dies ſind alſo die Funktionen der Landes- Deputation für
das Staatsſchuldenweſen, welche auch dann, wenn die Ver-
ſammlung dafür ſtimmen ſollte, daß Sr. Majeſtät dem Könige
für den Fall der Nothſchulden völlig freie Hand zu laſſen ſei,
dennoch ihre Beibehaltung räthlich erſcheinen laſſen würden.

Außer dem Kommiſſar uübernahm aber vorzuglich der
Kreditinſtituts- Direktor Freiherr v. Gaffron aus Schle-
ſien die Vertheidigung der 8- Männer -Deputation. Wir
theilen ſeine Rede nicht nur ihres Jnhalts wegen mit, ſon
dern auch zum deſto beſſern Verſtändniß der nachfolgenden
Debatte. Sie lautete:

Die Verordnung vom 3. Februar d. J. überweiſt der ſtän-
diſchen Deputation der Achte Funktionen, die ſich hauptſächlich
in zwei Abtheilungen ſubſumiren laſſen. Die erſte iſt die fort
laufende Kontrolle der Staats-Schulden, die zweite iſt die Mit
wirkung und der Beirath zu den Staats Schulden in außeror-
dentlichen Fällen. Was den erſten Theil betrifft, ſo ſcheint es
mir, daß derſelbe auch dann nicht entbehrt werden kann, ſelbſt
wenn der Vereinigte Landtag ſich periodiſch verſammeln würde
ich glaube vielmehr, daß eine ſtete Kontrolle dieſer Deputation
nothwendig iſt den Geſchäften des Landes vorarbeiten und dieſe
dem Landtage ſehr erleichtern würde. Jch glaube nicht, daß
es in unſerem Jntereſſe liegt, die Mitwirkung in dieſem Punkte
abzulehnen oder zurückzuweiſen. Was den zweiten Punkt an-
langt, ſo hege ich allerdings die Anſicht, daß von Seiten der
Krone auch nicht im entfernteſten die Abſicht obgewaltet hat,
dadurch irgendwie die Wirkſamkeit des Vereinigten Landtages zu
neutraliſiren. Jch erblicke vielmehr in dieſer Beſtimmung einen
Beweis der Gewiſſenhaftigkeit der Krone, indem ſie ſelbſt für
die ſtändiſche Mitwirkung in den Fällen vorgeſehen hat, wo die
Zuſammenberufung unmöglich wird. Es iſt zwar beſtritten wor
den, daß dieſe Unmöglichkeit ſtattfinden könnte, indeſſen was
in der Geſchichte einmal vorgekommen iſt, kann wiederkehren.
Wir können nicht wiſſen, ob nicht in den Nachbarſtaaten poli-
tiſche Umwälzungen eine Ueberfluthung unſerer Gränzen durch
feindliche Jnvaſionen veranlaſſen und ſolche Momente herbei-
führen könnten, wo ſchnell gehandelt werden muß. Jch habe
ferner keine Gefahr in jener Deputation erachtet, weil es in
einer einfachen Politik der Kabinette liegt, daß ſie ihre Macht
in ſolchen Fällen darauf am meiſten verſtärken, wenn ſie ihre
getreuen Stände verſammeln, und daß daher alſo deren Nicht-
Einberufung nur in den außerordentlichſten Fällen vorkommen
würde. Deſſenungeachtet ſchließe ich mich der Abtheilung an,
daß Se. Majeſtät der König gebeten werde, nur den erſten
Theil der Beſtimmung der Deputation für die Staats Schul
den- Kontrolle beſtehen zu laſſen, dagegen aber den zweiten Theil
aufzuheben. Jch ſchließe mich noch mit größerer Freude dem
Vorſchlage der Abtheilung an, daß wir es vertrauensvoll der
Macht Vollkommenheit des Königs übertragen, in ſolchen äu
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ßerſten Fällen Darlehne aufzunehmen.
fahrlos und auch für zweckmäßig und nützlich. Gefahrlos, weil,
abgeſehen von der Regierungs Weisheit, die im Hauſe Hohen-
zollern erblich geworden iſt, es auch in einer einfachen Politik
liegt, ſich für die Möglichkeit ſolcher Fälle des Beiraths der

Jch halte ſie für ge

Stände zu verſichern. Zweckmäßig aber halte ich es darum,
weil es keinen Beweis größeren Vertrauens giebt zwiſchen Kö-
nig und Volk, als durch ſolch' eine Erklärung von Seiten der
Stände. Jch bin überzeugt, daß ein ſolcher Ausſpruch in allen
Gauen unſeres Vaterlandes die größte Freude erwecken wird,
eben ſo wird es auch im Auslande einen Eindruck machen, der
für Preußen nur erſprießlich ſein kann, und der das Vertrauen
auf unſere Einheit und Kraft fördern wird, und darum bitte
ich Sie, ſchließen Sie ſich der Abtheilung an und laſſen Sie
uns einmüthig Sr. Majeſtät dem Könige dieſe Befugniß in den
beregten Fällen übertragen. Ruf zur Abſtimmung.)

Die drei folgenden Reden entſchieden die Debatte.
Zuerſt ergriff der Freiherr v. Vincke das Wort:

Jch kann den meiſten der geehrten Redner nur darin bei-
pflichten, daß man ſich dem zweiten Antrage der Abtheilung
entſchieden widerſetzen muß, und kann dabei nur bemerken, daß
bisher die Anſicht vieler verehrten Mitglieder dahin ging daß

wenn auch die Jntention Sr. Majeſtät nicht beabſichtigt
habe, uns Rechte zu entziehen, doch die Verheißungen der frü-
heren Geſetze, namentlich des von 1820, nicht erfüllt ſeien.
Die Abtheilung dagegen will auch das Wenige uns noch neh
men, was in dem Patente von den älteren Beſtimmungen noch
zu endecken iſt.

Um meine Anſicht zu motiviren, erlaube ich mir noch Be
zug zu nehmen auf die Gründe der Abtheilung, welche, meines
Wiſſens, noch nicht erwähnt worden ſind. Es iſt für die An-
ſicht des Theils der Abtheilung, der ſich mit dem Patent vom
Z. Februar in Uebereinſtimmung ſetzen will, angeführt worden

daß es nicht nur völlig mit Recht in der Befugniß der Kro-
ne gelegen habe, ohne die frühere Geſetzgebung zu verletzen,
neben der reichsſtändiſchen Verſammlung auch andere Körper-
ſchaften, die noch dazu aus ihrem Schooße hervorgingen, mit
gewiſſen Attributen zu verſehen.

Das iſt ein allgemeiner Satz, gegen den nichts zu erinnern iſt,
der aber auch nicht das Geringſte beweiſt. Daß neben den
Ständen auch andere Körperſchaften beſtehen und gewiſſe
Attribute haben können, beſtreitet Niemand; es fragt ſich
nur, was ſind das für Körperſchaften und was für Attribute?
Daß nur Eine Verſammlung reichsſtändiſche Befugniſſe beſitzen
kann und nicht eine zweite, daß ihr alſo keine Attribute beige-
legt werden können, wie die Reichsſtände für ſich vindiziren, iſt
in den vorigen Tagen ſo evident ausgeführt worden, daß nichts
Neues dafür zu ſagen bleibt.

Wenn ferner den ſtändiſchen Deputationen mehr Rechte
zugeſtanden werden, als früher den Reichsſtänden zugeſichert
worden ſeien, ſo habe ich dagegen nichts zu erinnern daraus
folgt aber wieder nicht, daß die Reichsſtände nicht die Rechte
haben ſollen, die ihnen früher verſprochen worden ſind. Und
wenn endlich geſagt worden iſt, es ſolle dem Vereinigten Land
tage von den Deputationen Rechenſchaft abgelegt werden wie
man verfahre, ſo haben die Deputationen doch keine verant
wortliche Stellung wie auch der Herr Kommiſſar es ausgelegt
hat; ſie ſollen nicht die ſtändiſche Zuziehung erſetzen, ſondern
nur auf den Grund des durch das Geſetz verliehenen Man-
dats eine Art Thätigkeit ausüben, die aber den Reichsſtänden
nach den früheren Geſetzen in weit vollſtändigerem Maße beige-
legt war. Es kann alſo auch daraus nicht folgen, wie die Ab-
theilung konkludirt, daß hierin der Wille der Krone zu finden
wäre, nichts ohne Mitwiſſen der Stände in Zeiten der

Gefahr zu thun, weil die Deputation eben nicht an die
Stelle der Stände treten, dieſe nie erſetzen kann.

Die Beſtimmung des Geſetzes von 1820 ſagt evident, daß
unter keinen Umſtänden und zu keiner Zeit Staatsſchulden kon-
trahirt werden ſollen, es ſei denn mit Zuziehung und unter
Garantie einer reichsſtändiſchen Verſammlung. Dieſe aber und
ein bloßer Ausſchuß ſind weſentlich verſchiedene Perſonen. Wenn
ich daher mich dem Antrage der Abtheilung zwar dahin an-
ſchließe, daß ſtändiſche Oeputationen nicht beſtimmt ſein können,
den Landtag zu erſetzen, ſo kann ich daraus doch nicht folgern,
daß darum der zweite Antrag der Abtheilung gerechtfertigt ſei:

daß der König das unbeſtreitbare Recht der Krone behalte
u. ſ. w. Faſt in jedem Worte iſt hier ein Widerſpruch. Er-
ſtens hat die Krone ſolche Rechte nicht; denn wie das Geſetz
von 1820 ausdrücklich ſagt, hat die Krone den Reichsſtänden
gegenüber Verzicht darauf geleiſtet, und es kann alſo von un
beſtreitbaren Rechten der Krone, welche dieſelbe behalten ſolle,
gar keine Rede ſein. Solche Rechte der Krone haben nicht ein
mal zur Zeit unſerer Väter beſtanden, es haben niemals Schul-
den kontrahirt werden können, in keinem deutſchen Lande an
ders, als mit ausdrücklicher Zuſtimmung der Stände. Und in
Bezug auf dieſe Zuſtimmung iſt im Geſetz von 1820 genau
daſſelbe wiederholt worden und es kann daher von einem un-
beſtreitbaren Recht der Krone, Schulden ohne Zuſtimmung der
Stände zu machen, gar keine Rede ſein. Aber man iſt ſogar
noch weiter gegangen denn während die Verordnung über die
Bildung des Vereinigten Landtags in 6 ausdrücklich die bloße
Zuziehung der Deputationen ohne die ſtändiſche Zuſtimmung
von Kriegsfällen abhängig macht, ſo hat man hier geſagt:

in allen Fällen, wo die Zuſammenberufung der Allgemeinen
Stände unausführbar ſeig, alſo ſelbſt in Friedenszeiten,
unter allen Um ſtänden. Wenn alſo die Anſicht der Rath-
geber der Krone dahin gehen könnte, daß die Einberufung des
Landtages unthunlich ſei, ſogar außer Kriegszeiten, dann kön-
nen Schulden gemacht werden ohne die Stände. Was demnach
von der ſtändiſchen Befugniß überhaupt übrigbleiben möchte,
das vermag ich nicht zu entdecken. Ja, man ſagt ſogar: »oh-
ne Zuziehung der ſtändiſchen Organe!« Alſo fogar
die Deputation, die ſich auf fünf Mitglieder reduziren könnte,
und deren Majorität ſich wieder auf drei Mitglieder reduzirt,
ſelbſt dieſe geringe ſtändiſche Repräſentation ſoll beim Schulden
machen übergangen werden dürfen! Das geht weit über das ge
ſchichtliche Recht, an das uns der König erinnert, das geht
über den ureignen Geiſt deutſcher Satzung himmelweit hinaus,
das begründet ein abſolutes Recht für die Krone. So ſehr ich nun
auch vom hohem Vertrauen gegen des Königs Majeſtät, ſo ſehr ich
auch davon durchdrungen bin, daß das Haus der Hohenzollern
ſeit mehr als 400 Jahren jene Erbweisheit beſaß, wie kein an
deres Fürſtenhaus in Europa, daß ſich in Bezug auf die Rei-
hefolge großer Monarchen kein Fürſtengeſchlecht mit dem Ge-
ſchlecht der Hohenzollern meſſen kann, ſo muß ich doch im Jn-
tereſſe der Sache und der Stände daran erinnern daß einzelne
Ausnahmen vorgekommen ſind. Die Ehrfurcht vor dem Kö-
nigshauſe verbietet mir, die Ausnahmen namentlich zu bezeich
nen (iich halte dies auch nicht für parlamentariſch); aber an
die Zeiten darf ich erinnern wo ſie vorgekommen ſind, an den
dreißigjährigen Krieg und an die Zeit nach Friedrich's II. Tode.
Jn beiden Fällen haben wir eine Verwendung von Geldmitteln
erlebt, namentlich eine Vergeudung des von der Weisheit
Friedrich's des Großen geſammelten Schatzes und für eine Po
litik, die die ſpätere Geſchichte nicht gerechtfertigt hat und die
in ihren weiteren Konſequenzen unſere Monarchie an den Rand
des Abgrundes gebracht hat, in den verhängnißvollen Jahren
1806 und 1807, und ich erinnere daran, daß wir als Stände



für die fernſten Generationen zu ſorgen haben. Das verſtehe
ich unter dem Fideikommiß, wovon ich früher ſprach, wir
haben auch das Recht der Nachgebornen im Auge zu behalten.
Es ſind zwar in allen Staaten Fälle vorgekommen, wo vom
Buchſtaben der Geſetze im Drange des Augenblicks abgegangen
wurde; für ſolche Fälle exiſtiren aber nirgends Vorſchriften, es
gilt dann nur der Satz, den wir jüngſt aus dem Munde des
Herrn Kommiſſars gehört haben: „Noth kennt kein Ge-
bot!“ Aber für ſolche Ausnahmefälle, die aufßerordentliche
Mittel verlangen, hat man keine Beſtimmung präziſirt und mit
Recht geglaubt, wo ſolche Ausnahmen gemacht worden ſeien,
würden ſie auch ſpäter von den Ständen als begründet aner-
kannt werden. Bei unſerer erſten Verhandlung in dieſem Saale
habe ich über dieſen Punkt, vielleicht den wichtigſten, einige
Worte geſagt, die von dem Herrn Kommiſſar mißverſtauden
oder doch ſo gedeutet worden ſind, als ob es mir in den Sinn
hätte kommen können, des Königs geheiligte Perſon mir ver-
antwortlich zu denken. Jch mag deſſen damalige Worte nicht
wiederholen, ſie haben mich im tiefſten Jnnern erſchüttert, mei-
ne Zunge war gelähmt, ſo daß ich nicht im Stande war, dar-
auf zu antworten. Aber Jeder in der Verſammlung wird mir
darin Recht geben, daß dies mir nicht hat in den Sinn kom-
men können, daß ich gänzlich mißverſtanden worden bin. Wenn
ich von einer Jndemnitätsbill ſprach, ſo dachte ich an den Fall
anderer Staaten, die verantwortliche Miniſter haben und weiß
wohl, daß unſere gegenwärtigen Miniſter den Ständen nicht
verantwortlich ſind. Jch halte es überhaupt nicht für zweck-
mäßig, für ſolche Fälle von Hauſe aus Ausnahmegeſetze zu er
laſſen. Möchte es darauf ankommen, ſo würde das eine Sache
der Propoſition ſein die von des Königs Majeſtät an die Stän-
de gelangt, und dann würden wir uns in der Lage befinden,
die ſpeziellen Punkte zu erwägen; dann würde man unterſchei-
den müſſen. Für den äußerſten Fall, daß es nicht möglich
wäre, die Stände aller Provinzen zu verſammeln, würde denen,
welche erſcheinen können, unbedenklich die Befugniß zu allge-
mein verbindlichen Beſchlüſſen beizulegen ſein. Allerdings iſt
der Fall vorgekommen, wo Se. Majeſtät Sich in Memel be
fand und nur einen kleinen Rayon um Memel beſaß. Dann
iſt zu erwägen, ob es nicht zweckmäßig wäre, für den ſingu-
lairen Fall eines Krieges, der in 32 Jahren nicht vorgekom-
men iſt und welcher erſt in der allerentfernteſten Zukunft wie
der vorkommen möge, die Kontrahirung von Anleihen von der
Verantwortlichkeit der jeweiligen Rathgeber der Krone abhängig
zu machen darum ſcheint es mir noch nicht nothwendig, daß
man ſich auf den Standpunkt konſtitutioneller Staaten mit
Miniſter Verantwortlichkeit ſtellt. So weit will ich nicht ge
hen, ich will nur die Möglichkeit andeuten, daß man für extra-
ordinaire Fälle Mittel finden kann, ohne die ſtrikten Beſtim
mungen der ſtändiſchen Rechte geradezu zu verletzen. Jch will
nur aufmerkſam machen, zu welchen Folgen die Annahme des
Vorſchlages der Abtheilung führen würde. Wir haben von der
Kreditloſigkeit des Staates gehört, würde aber ein Kreditor zu
erwägen vermögen, ob die Einberufung des Landtages unaus-
führbar geweſen iſt oder nicht? Wenn ſpäter die ſtändiſche
Verſammlung dahin ſentirte, die Einberufung wäre nicht un-
ausführbar geweſen und die Anleihe daher nicht rechtsbeſtän-
dig, ſo würde der Kreditor ein bedeutendes Riſiko laufen und
dieſem wird ſich Niemand ausſetzen wollen, ohne eine Riſiko-
prämie, die wir aus unſerem Beutel gewähren, erſetzen müß-
ten. Deshalb habe ich mir erlaubt, um beide Konkluſa der
Abtheilung in eine Faſſung zu bringen, dem Herrn Marſchall
vor einigen Tagen folgendes Amendement zu überreichen, nämlich:

Se. Majeſtät den König zu bitten, Allergnädigſt aner-
kennen zu wollen, daß nur mit Zuſtimmung des Vereinigten

Landtags Landesſchulden rechtsgültig kontrahirt werden können,
falls jedoch der unbedingten Anwendung dieſes Grundſatzes er-
hebliche Bedenken entgegenſtehen möchten, dem Vereinigten Land
tage eine darauf bezügliche Propoſition huldreichſt vorlegen laſ-
ſen zu wollen.

Der Weg der Propoſition würde dann eintreten, wenn des
Königs Majeſtät für Ausnahmefälle Ausnahme- Maßregeln für
nothwendig hielte. Aber von vornherein unſere ſtändiſchen Rechte
aufzugeben, das ſcheint mir nicht in unſerer Befugniß zu lie-
gen und dem muß ich auf das entſchiedenſte widerſprechen.
(Bravo! Bravo!)

Abg. Hanſemann: Meine Herren! Jch habe die Bil-
dung der Deputation von acht Mitgliedern unter den ihr nach
den Verordnungen vom 3. Februar zugewieſenen Befugniſſen
niemals für eine glücklich gewählte Einrichtung gehalten. Jch
verzichte darauf, die Rechtsgründe hier zu erörtern weil dies
bereits von vielen Seiten geſchehen iſt. Aber ich mache Sie
aufmerkſam auf andere Gründe, die gegen das Beſtehen einer
ſolchen Deputation und noch vielmehr gegen den von der Ab-
theilung gemachten Vorſchlag ſprechen den Vorſchlag nämlich,
daß wir Sr. Majeſtät das Recht überlaſſen, in allen Fällen,
in welchen die Einberufung des Vereinigten Landtages unaus-
führbar iſt, ohne ſtändiſche Zuſtimmung Anleihen zu kontra-
hiren. Jm Jahre 1820 war man der Zeit, wo man Kriege,
große Kriege für die National- Exiſtenz geführt hatte, noch ſehr
nahe, auch noch nahe der Zeit, wo der Staat faſt ganz vom
Feinde beſetzt war; und doch hat man, als das Geſetz vom
17. Januar 1820 erlaſſen wurde, nicht daran gedacht, Beſtim-
mungen dieſer Art für den Fall des Krieges zu treffen. Sind
denn die Staatsmänner von damals ſo viel weniger vorſichtig
geweſen als diejenigen die jetzt die Patente vom 3. Februar
Sr. Majeſtät gerathen haben Jch glaube, daß die Staats-
männer damaliger Zeit, gerade den Ereigniſſen naheſtehend, wo
der hier vorgeſehene Fall wirklich vorhanden geweſen iſt, am
allererſten hätten auf den Gedanken kommen müſſen, ſolche
vorkehrende Beſtimmungen zu treffen, wenn es überhaupt ver
nünftig und zweckmäßig geweſen wäre. Sie haben es aber nicht
gethan, und ich bin der Meinung, daß ſie vollkommen Recht
gehabt haben. Jch kenne keinen großen Staat, wo Beſtimmun-
gen dieſer Art vorhanden wären wohl aber kleinere, die ihre
Quadratmeilen nur nach Hunderten zählen, doch keinen, der
ſie nach Tauſenden zählt. Es giebt gewiſſe Dinge, meine Her-
ren die man in der Geſetzgebung gar nicht einmal vorausſetzen
muß; ich halte es für unvorſichtig ich ſpreche es aus,
ſie vorauszuſetzen, und dazu gehört gerade die Vorausſetzung,
daß ein Land wie Preußen jemals ſo unglücklich ſein könnte,
nicht einen ſtändiſchen Beirath beiſammen zu haben, um An-
leihen zu kontrahiren. Sollte ein ſo großes Unglück dennoch
über mein Vaterland kommen, ſo thue man, was die Noth
gebietet, aber nicht ſetze man voraus, daß ein ſolches Unglück
geſchehe. Jch bewohne einen Theil der Monarchie, der nahe
an der weſtlichen Gränze liegt, alſo gewiß einen Theil, der im
Falle des Krieges der feindlichen Jnvaſion ausgeſetzt iſt; aber
ich bin überzeugt, daß ich nicht der Einzige bin, ſondern daß
meine Kollegen vom linken Rheinufer mit mir übereinſtimmen,
daß, wenn jener Fall eintreten ſollte, unſer Platz hier iſt und
nicht dort. Von einem verehrten Mitgliede der Ritterſchaft aus
Schleſien iſt angeführt worden: Jndem wir Sr. Majeſtät ein
ſolches Recht einräumen ſo würde dies dem Auslande gegen-
über einen guten Eindruck machen. Jch ſage, daß es gerade
den entgegengeſetzten Eindruck machen würde. Wer eine Schwä-
che von ſich ſelbſt vorausſetzt, wird für mehr oder weniger
ſchwach gehalten. Jch hoffe, das Vaterland iſt ſtark und es
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wird noch ſtärker werden, gerade dadurch daß Se. Majeſtät
der König in großartiger Weiſe die ſtändiſchen Einrichtungen
erweitert hat und gewiß in entſprechender Weiſe noch ferner
erweitern wird.

Abg. von Beckerath: Nach der von dem Königl. Herrn
Kommiſſarius in Bezug auf den erſten Vorſchlag der Abthei-
lung gegebenen Erklärung iſt es wohl unnöthig, noch in wei-
tere Erörterungen dieſes Punktes einzugehen, denn die Ver-
ſammlung wird ſich durch dieſe Erklärungen um ſo mehr be-
wogen fühlen, jene Fragen bejahend zu beantworten und eine
derſelben entſprechende Bitte an Se. Majeſtät den König zu
ſtellen. Was den zweiten Antrag betrifft, ſo möchte ich mich
an das geehrte Mitglied der Provinz Schleſien wenden deſſen
hier vorgetragene Anſicht von einem anderen geehrten Redner
berührt wurde, ohne daß der Redner, wie er erklärte, an die-
ſes Mitglied gedacht hat. Jch aber denke an dieſes Mitglied
und denke mit Wohlgefallen an die Geſinnung, die es ausge-
ſprochen hat, denn ich theile dieſelbe; allein ich glaube, daß
der geehrte Redner ſich in einem Mißverſtändniß befunden hat,
indem er annahm, es handle ſich hier um einen Akt des Ver-
trauens den wir Sr. Majeſtät dem jetzt regierenden Könige
zu erweiſen hätten. Meiner Meinung nach handelt es ſich
aber um eine ſtaatsrechtliche Beſtimmung, bei welcher auf
Zeiten und auf Perſonen keine Rückſicht genommen werden
kann. Handelte es ſich um einen Akt des Vertrauens gegen
Se. Majeſtät den König, ſo würden gewiß alle diejenigen, ich
glaube es in ihrem Namen ſagen zu können, die den zweiten
Antrag der Abtheilung nicht annehmen, Alle dieſe würden
wahrlich nicht die letzten ſein in der freudigen Bereitwilligkeit,
dieſen Akt zu vollziehen. Meine Herren! Die Geſchichte zeigt,
daß in allen Ländern, in denen das Staatsrecht ein klares,
feſt begründetes war auch das Vertrauen zwiſchen Regierung
und Volk am wenigſten irgend eine Trübung erlitt. Da aber,
wo das Staatsrecht ſchwankend und unſicher war, ſo daß es
eine verſchiedene Deutung zuließ, da war immer dem Miß-
trauen Thür und Thor geöffnet, und eben einem ſolchen Zu-
ſtande in Bezug auf unſer Land vorzubeugen, iſt heute unſere
Aufgabe. Es iſt von den Rednern vor mir genügend ausge-
führt worden wie eben die Beſtimmung um die es ſich han-
delt, einen intregrirenden Theil unſeres Staatsrechts bildet; ich
glaube, daß wir unſere Pflicht verkennen würden, wenn wir
jenes Recht in Berückſichtigung von möglichen Fällen der Zu-
kunft und von Eventualitäten, die ſich ſo und auch anders ge-

ſtalten können irgend aufgeben. Der Fall eines Krieges und
augenblicklich drohender Gefahren liegt außerhalb des Gebietes
des Staatsrechts, es wird ſich ſchwerlich vorſehen laſſen, was
in einem ſolchen Falle zu thun iſt, wenn nämlich alsdann die
Einberufung der Stände abſolut unausführbar wäre. Es wird
dann geſchehen, was im Drang der Umſtände geſchehen muß,
und ſind in unſerem Staate die Verhältniſſe ſo geordnet, wie
wir es hoffen dürfen, wie wir es namentlich in Folge unſerer
jetzigen Beſtrebungen hoffen dürfen, ſo wird die Regierung nie
in Verlegenheit gerathen können. Wenn ſich nicht vorausſehen
läßt, was in Fällen der Unausführbarkeit der Einberufung der
Stände zu thun iſt, ſo läßt ſich dagegen mit Beſtimmtheit
vorausſehen, was die Stände thun werden, wenn ſie im Au-
genblick der Gefahr einberufen werden, um ſich über eine An
leihe zur Führung eines nationalen Krieges zu erklären. Jch
frage, ob die Stände, mögen alsdann wir ſelbſt oder dereinſt
unſere Söhne hier ſitzen, ich frage, ob in dieſer Verſammlung,
wenn der König vor ſie hintritt und fragt: wollt ihr mir bei-
ſtehen Preußen zu erhalten, wie es iſt ob nicht, wie damals
an jenem unvergeßlichen Tage, ein donnerndes Ja die Antwort
ſein würde? aber ich frage Sie auch, ob nicht unſere Nach
kommen, wenn wir den Augenblick, in den wir geſtellt ſind,
und der nie wiederkehrt, den Augenblick, in dem ein feſtes
ſtaatsrechtliches Fundament gelegt werden ſoll, vorübergehen
laſſen, ob unſere Nachkommen uns nicht mit Recht tadeln,
ob ſie nicht ſagen werden, damals haben die Stände ihren Be
ruf verkannt, ſie ſind kurzſichtig und ſchwach geweſen, ſie ha-
ben auf Perſonen, auf das Vorübergehende und nicht auf das
Dauernde geſehen. Meine Herren! Jch kann mich nicht, wie
von dieſer Stelle ein Mitglied der Ritterſchaft von Weſtphalen
gethan hat, auf meine Vorfahren berufen, ich ehre das
Gefühl, mit dem er es gethan hat, ich meinestheils habe
keine lange Reihe von Ahnen aufzuzählen, meine Wiege
ſtand am Webſtuhl meines Vatersz; aber ich habe des-
halb nicht einen geringeren Antheil an der großen Errungen-
ſchaft unſeres Volkes von meinen Vätern geerbt, und ich fühle,
daß der Zeitpunkt gekommen iſt, dieſe unſchätzbaren Güter auf
immer zu ſichern deshalb erkläre ich, daß ich dem zweiten An
trage der Abtheilung nicht beiſtimmen kann. (Bravo! Bravo!)

Die Kurie ſtimmte darauf ab und nahm das zuerſt
zur Abſtimmung gebrachte Amendement des Frei-
herrn v. Vincke mit großer Majorität an. Damit
war die Sitzung geſchloſſen.

Bekanntmachungen.
Nothwendige Subhaſtation.

Patrimonialgericht des Amts Beier-
naumburg.

Die zur Nachlaßmaſſe des Anſpänner
Carl Friedrich Simroth gehörigen,
zu Sotterhauſen belegenen Anſpannzü-
ter Nr. 8b und 48, abgeſchätzt auf reſp.
3975 Thlr. 4 Sgr. 2 Pf. und 10,261
Thlr. 12 Sgr. 6Pf., auch 9 Acker Koſſäther-
land Nr. 150e, 405a, 603 640b, 746
und 819 a in Sotterhäuſer Flur, auf 865
Thlr. gewürdert, laut der nebſt Hypothe
kenſchein und Bedingungen in unſerer Re-
giſtratur einzuſehenden Taxe ſollen

den 22. November 1847 Vormittags
10 Uhr

im Günther'ſchen Gaſthofe zu Sotter-
hauſen ſubhaſtirt werden.

Bekanntmachung.
Die Anfuhre nachſtehender zur Vollen
dung des Umbaues der Berlin Caſſeler
Chauſſee im Saalthale bei Halle erforderli-
chen Materialien, ſoll im Wege öffentlichen
Ausgebots Mittwoch den 16. Juni e. Vor
mittags 9 Uhr im Gaſthofe zur Tanne
wie folgt, dem Mindeſtfordernden verdun-
gen werden:

40 Schachtruthen Knollenſteine aus den
Feldern bei Brach witz und Dö-
lau;

152 Schachtruthen Knollenſteine aus den
Feldern bei Paſſendorfz;

i

dem Cröllwitzer Anger;

110 Schachtruthen Knollenſteine aus den
Feldern bei Lettin;

28 Schachtruthen Knollenſteine aus

71 Schachtruthen Knollenſteine aus den
Brüchen bei Trotha;

90 Schachtruthen große Bruchſteine, und
312 Schachtruthen Packlageſteine aus

dem Galgenberger Steinbruche bei
Trotha.

Halle, den 9. Juni 1847.
Der Wegebaumeiſter

Hecker.

Nothwendiger Verkauf.
Land- und Stadtgericht zu

Cölleda.
Das zu Cölleda am Marktplatze un

ter 187 und 188 belegene, von der ver-
ehel. Kaufmann Bätz Suſanne Friederike
geb. Lauche nachgelaſſene Wohnhaus nebſt
Zubehör, abgeſchätzt auf 2239 Thlr. 15
Sgr. zufolge der mit Hypothekenſchein im
Büreau b. einzuſehenden Taxe, ſoll

am 22. September 1847
Vormittags 10 Uhr,;,



an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt wer
den.

Alle unbekannte Realprätendenten wer
den aufgeboten, ſich, bei Vermeidung der
Präkluſion, ſpäteſtens in dieſem Termine
zu melden.

Zwölf hiſtoriſche Cosmoramen
ſind bis Sonntag den 20. d. in der Bude
am Leipziger Thurme in folgenden meiſter
haften Darſtellungen zu ſehen: Tod des
Herzogs von Orleans. Feuerruf vom
Nicolaithurm zu Hamburg. Aufſtand
in Krakau. Feſtparade in Hannover.
Unglück auf der Paris- Verſailler Eiſenbahn.

Abd-el-Kader in Algerien. Magde-
burgs Zerſtörung im 30jährigen Kriege.
Großes Manöver bei Wien. Erdbeben
auf der Jnſel Guadeloupe. Uebergang
der franzöſiſchen Armee über die Alpen.
Solenner Bergaufzug in Freiberg. Die
heilige Jnquiſition und Folterkammer, wo
man alle Arten Torturen ſieht.

Täglich von früh 8 bis Abends 10 Uhr
um 2 Sgr. zu ſehen.

HausVerkauf. Den 29. Juni
d. J. Vormittags 10 Uhr ſoll in der Woh-
nung des Unterzeichneten ein in der Halli-
ſchen Straße Nr. 496 belegenes Wohnhaus
mit 5 Stuben, 5 Kammern Kaufladen,
2 Küchen, Böden, Pferde und anderen
Ställen, Kellern, Seiten- und Hinter-
gebäuden, Brunnen und ziemlichem Hof-
raum, nach den im Termine bekannt zu
machenden Bedingungen ver änderungshalber
an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Zahlungsfähige Käufer ladet hierdurch
ein

Eisleben. Bergheim.

Aus der rühmlichſt bekannten Fabrik
der Herren Jordan Timaeus in
Dresden empfing ich Lager von diverſen
Chocroladen und Cacao-Maſſen:

Racahout de Arabes,
Präparirten Cacao-Thee,
Cacao-Caffee,
Zittwer- oder Wurmſaamen- Chocolade

für Kinder zum Roheſſen, und
Eichel-Caffee

welche Artikel ich zu Fabrikpreiſen
der geneigten Beachtung des geehrten Pu-
blikums angelegentlichſt empfohlen halte.

Zörbig. Wilhelm Mattheſius.

Die diesjährige Obſtnuützung des Ritter-
gutes Wehlitz bei Schkeuditz ſoll Sonntag
den 20. Juni Vormittags 11 Uhr auf
dem Gute
werden.

ſelbſt meiſtbietend verpachtet

8

Färberei-

engereWohnhaus in Artern,

Verkauf.
bin ich geſonnen, mein
wo ſeither die Färberei

ſchwunghaft betrieben, unter der Nr. 192 u. 93
aus freier Hand zu verkaufen, wozu ich Termin
im benannten Hauſe

Sonnabend den 26. Juni d. J.
Nachmittags 2 Uhr

anberaume; unter anneh mbaren, vorher bekannt
zu machenden Bedingungen ſchließe ich auch vor
dem Termine ab. Es eignet ſich das Haus durch
die lebhafte Leipziger Straße zu jedem Geſchaft,
vorzuglich fur Farberei und Gerberei, weil Fließ-
waſſer durch Röhrenfahrt im Gehofte ſelbſt zu-
gefuührt wird.

Artern, den 3. Juni 1847.
Chr. Anhalt.

Verkauf einer Fabrik.
Die in Wittenberg unter der Firma

J. C. Kneiſel Comp. beſtehende, in
ſchwunghaftem Betriebe befindliche Streich-
garn-, Spinn- und Buckskin-Fabrik, ſoll
nach Befinden mit den vorhandenen Vor-
räthen, oder ohne dieſelben, verkauft wer-
den, und habe ich zu dem Ende Termin auf

den 19. Juli d. J. Nachmittags
von 3 bis 6 Uhr

in dem Comtoir der bezeichneten Fabrik an
beraumt.

Zu der Fabrik gehören: Ein großes Fa-
brikgebäude, ein Seitengebäude mit kupfer-
ner Röhrleitung der Trockenrahmen und
einer Schmiede, eine Dampfmaſchine von
achtzehn Pferde Kraft, drei Sortiment
Spinnmaſchinen, beſtehend aus ſieben Krem
pel- und drei Vorſpinn- Vorrichtungsma-
ſchinen, drei Feinſpinnmaſchinen von 660
Spindeln, zwei franzöſiſche Walkmaſchinen,
drei Rauhmaſchinen, eine Longitudinal-
und zwei Lewis-Scheermaſchinen, einige me
chaniſche und Handwebſtühle, ſowie über-
haupt alle zur Fabrikation erforderlichen
Maſchinen, Vorrichtungen und Utenſilien.

Erforderlichenfalls kann das unmittelbar
neben der Fabrik liegende maſſive geräu-
mige Wohnhaus nebſt Seitengebäuden und
Stallung mit überlaſſen, auch können die
zu der Fabrik gehörigen Gebäude und Ma-
ſchinen getrennt veräußert werden.

Wittenberg, den 8. Juni 1847.
Der Juſtiz-Commiſſar und Notar

Roſtosky.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Heute, Montag den 14. d. M., großer
Geſellſchaftstag, Abends Tanzvergnügen im
Salon, wozu ergebenſt einladet

Ratſch in Böllberg.

50 Stück Lämmer und 50 Stück Ham-
mel ſtehen auf der Ober-Röblinger Schä-
ferei zum Verkauf.

Schraplau, den 12. Juni 1847.
Helling.

Zum Vogelſchießen Sonntag den 20.
d. M. ladet ergebenſt ein

Landsberg, den 13. Juni 1847.
Klepzig.

Eine neumilchende Kuh mit dem Kalbe
ſteht zu verkaufen bei

Boltze in Gimritz.
DObſt- Verpachtung.

Am Freitag den 18. d. M. ſoll der
Obſtanhang an den zum Rittergute Nr. 1
in Friedeburg gehörigen Pflanzungen an
Stein und Kernobſt in fünf Abtheilungen,
oder nach Befinden auch mehrere zuſam-
men, zur öffentlichen meiſtbietenden Ver-
pachtung ausgeboten werden. Pachtluſtige
werden eingeladen, ſich an dem genannten
Tage Vormittags 10 Uhr auf dem Gute
ſelbſt einzufinden.

Friedeburg, den 11. Juni 1847.

Eine neumilchende Kuh ſteht zu verkau-

fen in Beeſen bei Bunge.
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Zeitung für Stadt und Land.
Montag, den 14. Juni 1847.

Couriers, Halliſcher
J

Die planmäßige 15te Ziehung der 90 Serien, welche die am
15. October d. J. und an den darauf folgenden Tagen zur Verloo
ſung kommenden 9000 Seehandlungs-Präamienſcheine enthalten, wird
am

1. Juli d. J.,Vormittags 9 Uhr, im großen Konferenz Saale des Seehandlungs
Gebaäudes ſtattfinden, wovon das betheiligte Publikum hiermit in
Kenntniß geſetzt wird.

Berlin, den 10. Mai 1847.
General Direction der Seehandlungs Societät.

(gez.) Kayſer. Bergmann.
Deutſchland.

Potsdam, d. 9. Juni. Se. Hoheit der Herzog
von Braunſchweig iſt, von Braunſchweig kommend,
hier eingetroffen und im Neuen Palais abgetreten.

Berlin, d. 11. Juni. Der Furſt zu Lynar iſt von
Drehna hier angekommen. Der Hof-Jagermeiſter von
Pachelbl-Gehag iſt nach Franzensbrunnen in Böhmen
von hier abgereiſt.

Berlin, d. 12. Juni. Se. Durchlaucht der Herzog
von Aremberg iſt von Bruſſel, und Se. Excellenz der
Wirkliche Geheime Rath und Ober-Praſident der Provinz
Pommern, von Bonin, von Karlsbad hier angekommen.

Der General-Poſtmeiſter und Chef des geſammten Poſt
weſens, von Schaper, iſt nach Königsberg in Pr. von
hier abgereiſt.

Nach einer Allerhöochſten Kabinets- Ordre vom 9. d.
ſollen die Arbeiten des Bruckenbaues uüber die Weichſel
zwiſchen Dirſchau und Marienburg ſofort eingeſtellt und
die Anordnungen dazu ungeſäumt mit derjenigen Ruckſicht,
welche die Erhaltung der ſchon ausgefuhrten Bauten und
des augenblicklichen Bedürfniſſes der dabei beſchäftigten,
nahrungsloſen Arbeiter nöthig macht, getroffen werden.
Die Verfuügungen deshalb ſind hiernach erlaſſen. Der An-
griff der kunftig auszufuhrenden öſtlichen Eiſenbahn ſelbſt
wird von dem Anſchlußpunkte an die Stettin-Poſener
Bahn aus, dem Allerhöchſten Befehl zufolge, zu ſeiner
Zeit erfolgen.

Breslau, d. 10. Juni. Wie wir vernehmen, haben
wir die Ausſicht, Se. Maj. den König bald begrüßen zu durfen.
Man ſagt, daß derſelbe bei der Enthuüllung des Friedrich-
Denkmals (27. Juni) gegenwartig ſein werde und daß im
königl. Schloſſe bereits Vorbereitungen zur Aufnahme Sr.
Maj. getroffen wurden. Der Zuſammenfluß von Zuſchauern
wird durch die funf ſchleſiſchen Eiſenbahnen begunſtigt und
ſind nur noch zu dieſer Feierlichkeit wenige Fenſter am
großen Ringe zu vergeben. Die Reiterſtatue iſt bekanntlich
von Kiß entworfen, hier gegoſſen und modellirt und bringt
den großen König zu Pferde in treffender Aehnlichkeit zur
Anſchauung.

Bremen, d. 9. Juni. Dem Gange des Preußiſchen
Vereinigten Landtags folgt man auch hier mit geſpannter
Aufmerkſamkeit, und läßt der trefflichen Haltung der Stän-
de, dem parlamentariſchen Tacte der Verſammlung und
der ausgezeichneten Gewandtheit des Landtags Commiſſars
gleiche Gerechtigkeit widerfahren. Bei manchen unſerer Rhe-

der iſt es Brauch, neue Schiffe nach dem Namen patrio-
tiſcher Maänner zu taufen, und vor wenigen Monaten lief
ein Jtzſtein und Welcker vom Stapel. Jetzt haben wir
ſeit geſtern auch einen großen Dreimaſter, der Herrn
von Beckerath's Namen fuhrt. Das maächtige Schiff, von
900 Tonnen Gehalt, wird am 1. Juli nach Adelaide in
Sudauſtralien abgehen und eine Preſſe und deutſche Let-
tern mitnehmen, da die deutſchen Anſiedler in jenem fer
nen Lande das Beduürfniß fühlen, eine deutſche Zeitung zu
gruünden; auch wollen ſie Schul und Leſebuücher drucken.
Wir duürfen alſo hoffen, daß bei fortwährendem Zuzug
nach Adelaide das deutſche Element dort erhalten bleibt.
Mit dem Beckerath“ gehen unter anderen Paſſagieren auch
der Bergmeiſter Bruhn aus Dresden und etwa 50 Berg-
leute nach Adelaide. Die Altlutheraner aus Poſen ſchiffen
ſich im Auguſt ein.

Frankreich.
Paris, d. 8. Juni. Die Regierung hat die franzö

ſiſche Seeſtation im Tajo um vier Fahrzeuge verſtärken laſ-
ſen. Die Escadre wird unter die Befehle eines Contread-
miral geſtellt und ſich mit dem engliſchen Geſchwader ver
binden, um Oporto zu belagern. Aus dem Miniſterium
der auswärtigen Angelegenheit ſoll, wie das Gerucht geht,
ein Abtheilungschef mit einer außerordentlichen, die gegen
wärtigen Zuſtände in Portugal betreffenden Miſſion nach
Liſſabon geſendet werden.

Man meldet, General Bedeau werde proviſoriſch mit
den Funktionen des Generalgouverneurs von Algerien be-
traut werden.

Dem Cour. fr. zufolge, hat der Herzog von Broglie
nun entſchieden die Botſchafterſtelle in London
abgelehnt. Jn einer letzten Conferenz am 4. d. mit Herrn
Guizot ſoll der Herzog erklärt haben, daß die beſchloſſene
Jntervention in Portugal die Lage der Dinge ſo geandert
habe, daß er ſich veranlaßt ſehe, ſein fruheres Verſpre-
chen zuruckzuziehen.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 7. Juni. Der „Morning-Chronicle“ zeigt

heute fur beſtimmt an, daß die Sitzungen des Parlaments
vor der zweiten Juliwoche geſchloſſen werden unmittelbar
darauf wird die Auflöſung erfolgen, wenn nicht unvorher-
geſehene Ereigniſſe die Regierung veranlaſſen dieſe Maß
nahme zu vertagen.

Lord John Ruſſell hat im Unterhaus erklärt, er
habe aus Portugal keine offiziellen Nachrichten von Kolli-
ſionen zwiſchen engliſchen Schiffen und denen der Junta
erhalten. Was er daruüber in den Zeitungen geleſen, halte
er fur irrig; wahrſcheinlich nicht mit engliſchen, ſondern
mit Fahrzeugen der Königin Donna Maria hätten die
Schiffe der Junta ein Gefecht beſtanden.

Die Times welche als Organ des Miniſteriums in
der portugieſiſchen Frage anzuſehen ſein durften, erklärten
heute geradezu, daß die Furcht vor einer franzoſiſch-ſpani-
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ſchen Jntervention die Politik der britiſchen Regierung ge
leitet habe. Dieſe habe an dem Prinzip der Nichtinter-
vention ſo lange feſtgehalten, als es möglich geweſen, ohne
die wichtigſten Jntereſſen Englands auf der Halbinſel zu
gefährden, und ſei davon erſt abgewichen, als die drohende
Gefahr zur Ausnahme berechtigt und die Königin von Por-
tugal ſich zu Bedingungen bequemt habe, welche fur ihre
Gegner billig und annehmbar waren.

Spanien.
Madrid, d. 2. Juni. Dem Heraldo iſt die Be

ſtätigung der Nachricht zugegangen daß die ſpaniſchen
Truppen in Portugal eingerückt ſind die Jnſurgenten aus
Valenza do Minho vertrieben und dieſen Platz in Verbin-
dung mit den Truppen der Königin Donna Maria beſetzt
haben. Daſſelbe Blatt meldet, das zwiſchen Portugal und
Spanien eine Konvention abgeſchloſſen worden iſt, nach
welcher letzteres erſterem 14,000 Mann zur Verfuügung ſtellt.

Wie der Clamor Publico“ mittheilt, ſind aufruühre-
riſche Proklamationen gegen die Königin in der Armee und
in den Provinzen ausgeſtreut worden.

Die Königin Chriſtine hat von Toulon ein Schreiben
an den Miniſter- Präſidenten gerichtet, um ihm anzuzeigen,
daß ſie die Abſicht hege, ſich von Neapel aus uüber Va-
lencia hierher zu begeben, und zugleich angefragt, ob die
Miniſter etwas gegen dieſes Vorhaben einzuwenden hatten.
Die Antwort ſoll verneinend ausgefallen ſein. Ob in der
Perſon der Königin Mutter hier ein Element der Eintracht
erſcheinen werde läßt ſich nicht fuglich berechnen. Viel-
leicht fuhrt nur der Wunſch, gewiſſe Geldangelegenheiten
zu berichtigen ſie hierher. Es ſind nämlich letzthin meh-
rere Wechſel zum Belaufe von 2-300,000 Piaſtern, wel-
che der Herzog von Rianzares auf die hieſige Bank zog,
mit Proteſt zuruckgewieſen worden. Die regierende Koni-
gin ſcheint ihrerſeits ſich keineswegs nach ihrer Mutter zu
ſehnen. Vor einigen Wochen erhielt der franzöſiſche Ge-
ſandte von der Königin Chriſtine den Auftrag, ihrer Toch-
ter mehrere Geſchenke und einen Brief perſönlich zu uber-
reichen und zugleich eine Antwort auf denſelben von ihr zu
erbitten. Als der Geſandte dieſen Auftrag ausrichtete und
um die Antwort bat, zerriß, wie man erzahlt, die Koni-
gin den Brief ihrer Mutter und ſagte: Hier haben Sie
die Antwort!“ Die Geſchenke vertheilte ſie an ihre Um-
gebungen.

Madrid d. 3. Juni. Der Modus der Jntervention
in Portugal ſcheint nunmehr zwiſchen Pacheco und dem
Grafen von Thomar definitiv geregelt. Da die ſpaniſchen
und portugieſiſchen Truppen vereint operiren ſollen, ſo er-
hält der General der einen oder der andern Nation, welcher
der älteſte und dem Grad nach der hochſte iſt, den Ober-
befehl der kombinirten Armee.

Geſtern Abend ſechs Uhr iſt Monſignor Brunelli von
der Königin in einer Privataudienz empfangen worden. Da
der Prälat nicht als Nuntius, ſondern nur als papſtlicher
Legat hier iſt, ſo fand der Empfang ohne großes Gepran-
ge ſtatt.

Der König weilt noch immer im Pardo; vorgeſtern hat
er Fuencarrel und die Umgegend von Madrid beſucht, iſt
aber nicht in die Hauptſtadt gekommen.

Portugal.
Der Londoner Times wird aus Portugal berich-

tet: Nachdem Graf Mello energiſch die Abdankung der Koö-
nigin Donna Maria verlangt, habe er aus Achtung vor
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Sa da Bandekra die durch Oberſt Wylde der Junta uber-
mittelten Propoſitionen der Königin genehmigt; da aber die
Junta dieſelben verworfen hat, ſo will er von keinem Ar-
rangement mehr wiſſen, und ſchickt ſich an, den Krieg mit
Nachdruck zu erneuern. Von allen Gegnern der Königin
iſt Mello durch ſeinen Einfluß der gefährlichſte.

Der britiſche Konſul in Oporto hat ſich mit ſeiner
ganzen Familie auf den engliſchen Fahrzeugen im Duero
eingeſchifft. Man fuürchtete fur das Leben des Herzogs von
Terceira und anderer Gefangenen der Junta, die der Koö-
nigin ergeben ſind.

Wolle.Dresden, d. 10. Juni. Unſer Wollmarkt nimmt
einen raſchen und günſtigen Fortgang. Bereits heute iſt faſt
Alles verkauft, und zwar zu 1, 1 auch wohl hier und da
zu 2 Thlr. höhern Preiſen pr. Stein als voriges Jahr.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 10. bis 11. Juni.

Jm Kronprinzen Hr. Kammerherr v. Beaulieu Marconnay m
Gem. a. Weimar. Hr. Kriminalrath u. Jnquiſ. Dir. Hühne a
Liebenwerda. Hr. Kommerzienrath Platzmann a. Breslau. Hr.
Gutsbeſ. Eckert a. Memel. Hr. Faktor Hildebrand a. Wolmir-
ſtedt. Hr. Stud. jur. Hagedorn a. Jena. Hr. Dr. phil. Schramm
a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl. Schildmann a. Leipzig, Feuerbach
a. Frankfurt, Groning a. Bremen, Saliſch a. Erfurt. Frau
Commerzienräthin Kaskel m. Fam. a. Dresden. Hr. Juſtiz
Commiſſ. Leuthold m. Fam. a. Liebenwerda. Hr. Oberſtlieutn.
Precht m. Gem. a. St. Thomas. Hr. Stud. v. Carnap a. Leip
zig. Hr. Auskultator v. Berghaus a. Naumburg. Hr. Aſſeſſor
Nottebohm u. Mad. Lipke m. Tochter a. Berlin. Hr. Ritter-
gutsbeſ. v. Wiedebach m. Gem. a. Sorau. Die Hrrn. Kaufl.
Heydenreich a. Chemnitz, Vogel a. DHDresden, Lutzmann a. Coöln,
Merkel a. Duſſeldorf.

Stadt Zürich Hr. Fabrikbeſ. Bauer m. Fam. a. Wuürzburg. Hr.
Oekon. Meißner a. Woörbzig. Hr. Faktor Bromhardt a. Mu
crena. Die Hrrn. Kaufl. Brach, Alterthum, Meidner, Haack,
Franke u. Moſer a. Berlin Junkers a. Rheydt, Pommer u.
Papſt a. Magdeburg. Hr. Hauptm. a. D. v. Tettenborn u. Hr.
Oekon. v. Byla a. Zſcheißlitz. Hr. Hauptm. v. Tettenborn a.
Berlin. Hr. prakt. Arzt Dr. Vogel a. Frankfurt. Die Hrrn.
Rent. Smith a. London, Kellien a. Mancheſter. Die Hrrn.
Kaufl. Muühlen a. Gladbach, Richter a. Leipzig, Kuhirt a. Kaſſel,
Haag a Mainz, Meißner a. Lüneburg.

Goldnen Ring: Die Hrrn. Kaufl. Haſſe a. Pforzheim, Goldam
mer a. Sondershauſen, Koſel a. Brandenburg, Landsberg a-
Breslau. Hr. Geometer Faärber a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl.
Landsberg a. Breslau, Vogel a. Leipzig, Aſchmann a. Berlin.
Die Hrrn. Gutsbeſ. Staglich a. Oldesloe, Heine a. Abenrode.

Goldnen Löwen Hr. Bat Arzt Jager a. Neuhaldensleben. Hr.
Tuchfabr. Emich a. Luckenwalde. Die Hrrn. Kaufl. Emhardt
a. Erfurt, Wöölert a. Hannover. Hr. Profeſſor Stier a. Berlin.
Hr. Pred. Ringeltaube a. Peitz. Hr. Major v. Frankenberg a.
Oldenburg.
mann a. Wernigerode. Hr. Dr. med. Weſcher a. Stettin. Hr.
Pred. Schiffmann a. Sondershauſen. Hr. Lithograph Schalk a.
Paris. Hr. Oekon. Brehmer a. Brethena.

Schwarzen Bär: Hr. Fabrikbeſ. Sandkuhl a. Zerbſt. Die Hrrn.
Kaufl. Zipfel a. Hersfeld, Jſermann a. Osnabrück, Forſter a.
Erfurt. Hr. Oekon. Woölffer a. Sondershauſen.

Stadt Hamburg Hr. Cand. theol. Riff a. Straßburg. Hr. Dr.
med. Nötting a. Hildesheim. Hr. Amtm. Krauſe a. Starden
dorf. Hr. Kaufm. Meyer a. Berlin. Hr. Stallmſtr. Herre a.
Deſſau. Die Hrrn. Kaufl. Reumann a. Brandenburg, Hild-
mann a. Montjoie. Hr. Gutsbeſ. Kramer a. Lehndorf. Die
Hrrn. Stud. jur. Sturm u. Lenor a. Berlin.

Goldne Kugel: Hr. Kaufm. Fiſcher a. Jlmenau. Hr. Büchſen
macher Eckert a. Stettin. Hr. Maſchinenbauer Schink a. Wei-
mar. Hr. Amtm. Bley a. Partz.

Zur Eiſenbahn Hr. Baron v. Langenfeld m. Fam. Hr. Graf
v. Soltau, Hr. Kaufm. Teſcher, Hr. Fabrik Weller u. Hr.
Dr. phil. Krüger a. Berlin. Hr. Major v. Vitzthum a. Weißen-
fels. Hr. Partik. Semmel a. Hamburg. Die Hrrn. Kaufl.
Ammann u. Stoöſſer a. Apolda.

Die Hrrn. Kaufl. Friedrich a. Naumburg Herr
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Morgen Dienstag den 15. Juni, Abends 6 Uhr
Verſammlung der Singakademie

im Saale des Kronprinzen.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Pireuß. Gelde.)

Halle, den 12. Juni.

Weizen 4 20 M A bis 5 29 6Roggen 4 7 6 4 12 e 6Gerſte Z. 27 6 3 eHafer 141 12 6 1 e 20Magdeburg, den 11. Juni. (Nach Wispeln.)

Weizen 117 120 Gerſte 70Roggen Hafer 44Berlin den 10. Juni. Marktpreiſe vom Getreide.
Zu Waſſer:

Weigen Wwotßer 4 21 7 auch 4 19 2 A Und 4
9 7

goggen 2 5 auch 3 25 2große Gerſte 2 16 10
Hafer 1 24 994 3 auch 1 20 9
Erbſen 3 6 auch 3 f.

(Den 9. Jnni.)
Das Schock Stroh 8 15 auch 6 15
Der Centner Heu 1 10 auch 1
Der Scheffel Kartoffeln 1 7 6 auch 1 metzenweis à

2 6 auch 2
Branntwein- Preiſe.

Die Preiſe von Kartoffel Spiritus waren am
4. Juni 1847 371 frei ins Haus gelie-
5. 5 37 fert) pr. 200 Quart7. 37 à 54 vder 10,8008. 9 37 375 nach FTralles.9. 99 95 37 KornSpiritus ohne10. 38 Geſchäft.Berlin, 'den 10. Juni 1847.

Die Aelteſten der Kaufmannſchaft von Berlin.
Leipzig, den 11. Juni.

Nach Hresdner Scheffeln.
Weizen 10 5 gr. bis 10 15 Nr.Roggen 8 10 9 15Gerſte 6 25 6 2 27
Hafer 34 2 5Rappſaat
W. Rübſen

S. Rübſen rOel, der Ctr. 11 22

Waſſerſtand der Saale bei Halle.
am 12. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 1 Zoll.
am 13. Juni Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 1 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 11. Juni: 41 Zoll unter 0.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 12. Juni

Zf.Brief. Geld. Zf. Brief. Geld.
St. SchuldSch. 3 93 92 Pomm. Pfndbr. 31 95 94
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 94 94Scheine. 952 95 Schleſiſche do. 3 (97Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 3 90 S rant. do. 3 SBerliner Stadt
Obligat. 31 93Wſtpr. Pfandbr. 3 4 92 Frödrchsd'or. 137 13!

Großh. Poſ. do. 4 (1101 Auguſtd'or. 12 12
do. do. 3 92 Gold al marc.Oſtpr. Pfandbr. 3 96 Disconto 4 5

11

Eiſenbahn- Actien.

Volleing. Zf. 3f.Amſt. Rott. 4 94 bz. Rhein. Stm. 4 84 G.
Arnh. Utr. 4 do. P. Obl. 4 eBrl. Anhalt. 4 100 etw. bz. do. v. St. gar. 3
do. do. P. Obl.. 4 Sächſ. Bair. 4 86 G.Berl. Hamb. 4 108 B. Sag.-Glog. 4 JSF
do. P. Obl. 41/2973, bz. do. P. Obl. 4

Brl. Stettin 4 1108 bz. St.-Vohw. 4 791 B.
Bonn Köln. 5 Thüringer. 4 (93! B.Bresl. Freib. 4 100 G. W.B. C. -0. 4 86 B.
do. do. P. Obl. 4 Zarsk. Selo. SCöth. Bernb. 4 eCr. Ob. Schl. 4 76 B. 76 G. Quittungs- S
Düſſ. Elberf. 4 105 B. Bogen. Fdo. do. P. Obl. 4 a 4
Gloggnitz.
Hmb. Bergd. 4 Aach.-Maſtr. 20 83 B.
Kiel-Alton. 4 108 B. Berg. Märk. 50 83 bz.
Leipz. Dresd. 4 Berl. Anh. B. 45 1013 bz.Magd. Hlbſt.. 4 Bexb. Ludwh. 70 S
Magd. Leipz. 4 Brieg-Neiſſe. 55 63!/, bz.
do. P. Obl.. 4 Chemn. Riſa. 80N. Schl. Mk. 4 872/, bz. Köln Mind. 80 92! a bz. u. B.
do. P. Obl. 4 (913/, G. d. Thür. V. 20 848/, G.
do. P. Obl. 5 102 bz. Dresd. Görl. 90
Nrdb. K. Fd. 4 Löb. Zittau. 70OSchl. Lt. A. 4 1043/, B. Magd. Witt. 20 848/, bz. u. B.
do. P. Obl. 4 Mecklenburg. 60 711 Be
do. Lt. B. 4 98/, B. Nordb. F. W. 60 72 B.Potsd. Magd. 4 921/ B. 92 G. ſRh. St. Pr. 70 891 G.
do. P. A. B. 4 91 B. Starg. Poſ. 30 83 B.do. do. 5 1101 B.

(Schluß der Börſe 3 Uhr.)

Leipzig, den 11. Juni.

Staatspapiere r Geſucht er P Gemuchth boten. 1 Actien excl. Zinſ. boten. lucht
Königlich Sächſiſche K. K. Oeſtr. Metall.
Staats- Papiere pr. 150 fl. Conv.
à 39 im 144 F. 45 lauf. Zinſenvon 1000 u. 500 91 à 4 à 1039 im Skleinere Jà3 14 F.do. do. v. 500 998

Königl. Sächſ. Land

rentenbr. à 3 Pr. Frord'or. à 5
im 14 F. auf 100von 1000 u. 500 92 nd. ausl. Louisd'or
kleinere S a 5* nach gerikKönigl. Pr. Steuer germ Ausmünzfu-
Kredit- Kaſſenſch. ße auf 1001 117à 39 im 20fl. F. Conv. Spec. u. Gld.
von 1000 u. 500- 88 auf 100h Skleinere S S idem 10 u. 20 Kr.
Leipz. Stadt Obli auf 100 3gationen à 39 im
14 F.von 1000 u. 500 90 S ct. d. W. B. pr. St.

kleinere à 103 JSächſ. erbl. Pfand Leipz. Bank-Actien
briefe à 31 à 250 pr. 100 167 Svon 500 S Eeipz. Oresd. Eiſnb.von 100 u. 25 S Actien à 100
S. laufitzer Pfand- pr. 100 116 Sbriefe à 39 FSächſiſch-Baier. do.S. lauſitzer Pfand pr. 100 87 2briefe à 31 v S ächſiſch-Schleſ. do.
Lpz.-Orsd. Eiſenb. pr. 1001 99P.-Obl. à 3 1048 Chemnitz Rieſaer
K. Pr. St. Schuldſch. do. à 100- pr. 100o1 59
à 3/, in Pr. Ct. öbau Zittauer do.

pr. 1000 92 pr. 100 57Hamb. Feuerk.-Anl. Magd.-Lpz. do. incl.
à 31 (300 Mk. Div. Scheine do.
Bco.150 pr. 100 213

d. h. Steuer Kredit und Staats Schulden Kaſſenſcheine.
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Bekanntmachungen.
Der jetzt an den Fleiſchermeiſter Fried-

rich Schliack vermiethete Laden Nr. 7
im Anbau des rothen Thurmes ſoll

Montag den 28. Juni d. J.
11 Uhr

auf dem Rathhauſe anderweit auf die Zeit
vom 1. Januar 1848 bis 31. März 1854
öffentlich vermiethet werden. Nachgebote
werden nicht angenommen.

Halle, den 12. Juni 1847.
Der Magiſtrat.

Auction.
Freitag den 18. d. M. Nachmitt. 1 Uhr

und folg. Tags ſoll der Nachlaß des Hrn.
Profeſſor Dr. Marks in der Ober-Diaco-
nat- Wohnung zu St. Ulrich allhier, beſte
hend in 1 Schreibbüreau mit Glasthüren,
Sopha's, Spiegel, Lehn, Polſter, Rohr
und Gartenſtühlen, Schreib, 1 gr. Spei-
ſe-, Auszieh u. dgl. andern Tiſchen, Bett
ſtellen Pulte, Kleider-, Bücher-, Acten
und Küchenſchränken, Regale, Bänke, Ta
feln, ſehr gute Federbetten, männl. Klei
dungsſtucken, Wäſche, 2 ſehr ſchöne Hänge-
lampen, Leuchter, Landkarten, Makulatur,
ſchöne Topfgewächſe, 1 Badewanne, An
kerfäſſer, Kiſten Küchengeräthe u. dergl.
mehr, meiſtbietend verkauft werden.

J. H. Brandt.
Wohnungs-Veränderung.

Einem hieſigen und auswärtigen geehr-
ten Publikum die ergebene Anzeige, daß ich
von heute an meine Wohnung nebſt Waa-
rengeſchäfte (letzteres im Monat October er.
in meinem Hauſe gr. Ulrichſtraße Nr. 20
wieder eröffnen werde) nicht mehr im Hauſe
der Hrn. Brunzlow Sohn, ſondern
einſtweilen bei dem Seilermeiſter Herrn
Troitzſch gr. Ulrichſtraße Nr. 17 verlegt
habe.

Halle, den 14. Juni 1847.
J. H. Brandt,

Auct.-Commiſſar und Taxator.

Droſchke- Verkauf.
Eine einſpännige Droſchke ſteht billig

zu verkaufen im Gaſthof zum Adler vor
dem Steinthore.

Döllnitzer Mehl.
Der Scheffel ganz reines Roggen-

mehl 1 Thlr. 4 Sgr. desgl. gemiſchtes
1 Thlr. 2 Sgr. kleine Klausſtraße und
Ecke der Ellenbogengaſſe Nr. 916.

C. Kloſe.
Die diesjährige Obſtnutzung auf der

Lucke hierſelbſt ſoll auf Mittwoch den 16.
d. M. Nachmittags 3 Uhr an Ort und
Stelle an den Meiſtbietenden verpachtet
werden.
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Ein Mühlengrundſtück, beſtehend aus
2 Mahlgängen, einer Graupenmühle und
5 Hufen Feld, auch ſämmtliches Jnven-
tarium, iſt zu verkaufen und nur die
ſeeke erforderlich. Das Nä-
ere bei Auguſt Ebert, LeipzigerſtraßeNr. 282. e k

Ein Landgut mit 234 Morgen Feld,
12 Morgen Wieſen, 5 Gärten, nebſt
ſämmtlichem Jnventarium, iſt mit An
zahlung zu verkaufen. Das Nähere bei
Auguſt Ebert, Leipzigerſtraße Nr. 282.

Obſt- Verpachtung.
Die diesjährige Obſtnutzung an Kirſchen,

Pflaumen und Hartobſt in den Plantagen
und Gärten des Rittergutes Cloſterroda
bei Eisleben ſoll

den 19. Juni Vormittags
10 Uhr

meiſtbietend auf genanntem Rittergute un-
ter den im Termine bekannt zu machenden
Bedingungen verkauft werden.

Ein Hülferuf an Menſchen-
freunde

erſchallt auch aus dem Dorfe Lengefeld bei
Köſen. Heute Morgen gegen 7 Uhr ſuchte
der allmächtige Gott 10 Familien durch
ein ſchweres Brandunglück heim. Sie ha-
ben zum Theil gar nichts von ihrer ohne-
hin geringen Habe gerettet und ſehen ohne
Obdach und Nahrung einer troſtloſen Zu
kunft entgegen. Wer da geneigt iſt, dem
Unterzeichneten ein Scherflein zu gewiſſen-
hafter Verwendung anzuvertrauen dem er
biete mich hierdurch und werde öffentlich
Quittung legen.

Saaleck, am 1. Sonntage nach Tri-
nitatis 1847.

G. A. Schmidt, Past,. suhbst.

Verkauf.
Ver änderungshalber bin ich geſonnen,

mein im guten Zuſtande befindliches, in
Schmirma belegenes Gut nebſt 3 Hufen
Land, meiſt Weizenboden und Wieſewachs,
aus freier Hand zu verkaufen.

Die darauf Reflectirenden wollen ſich
gefälligſt an mich ſelbſt wenden.

Mülze bei Lauchſtädt, d. 10. Juni 1847.
Chriſtian Seibecke.

Am 9. Juni iſt von Langenbogen bis
Eisleben eine geſtickte Reiſetaſche verloren
gegangen, wo mehrere Gegenſtände, die
Paßkarte der Eigenthümerin und Papiere
von Wichtigkeit darin ſind. Der Finder
wird gebeten, dieſelbe gegen eine gute Be
lohnung verſiegelt und bald möglichſt vor
dem Klausthor an den Gaſtwirth c chit
les abzugeben.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Hötel de Prusse.
Heute, Montag, Militair-Concert.

Friſcher Kalk beim Mauermeiſter Lange
in der Taubengaſſe Nr. 1777.

Allen den Menſchenfreunden, welche mich
nach einem zweiten Brandunglück, wobei
mir im Spätſommer 1846 die Scheune
mit voller Erndte verbrannte, ſo liebevoll
mit Körnern, Stroh und dergleichen un
terſtützten, ſage ich hiermit den wärmſten
Dank. Namentlich die Gemeinden Rade-
well, Burg, Oſendorf, Beeſen, Ammen-
dorf, Wörmlitz, Holleben, Bruckdorf,
Dieskau, Lochau, Döllnitz, Raßnitz, Rög
litz, Wesmar und 4 Oekonomen aus Halle
ſind es, gegen welche ich hiermit meine
Dankbarkeit wiederholt ausſpreche.

Engel,
Beſitzer des Dreyerhauſes bei Oſendorf.

Gaſthofs- und Mühlen-
Verkauf.

Ein an einer lebhaften Straße ſehr
freundlich belegener Gaſthof mit ſchönen,
größtentheils neuen zum Betriebe der Oe
konomie eingerichteten Wohn- und Wirth-
ſchafts Gebäuden, eirea 6 Morgen Feld
und Garten und einer frequenten vor eini-
gen Jahren neu erbauten Windmühle, ſoll
Fa milienverhältniſſe wegen ſofort mit ſämmt
lichem todten und lebenden Jnventario und
der diesjährigen ſehr ſchönen Erndte von
jenem Felde und 34 Morgen Pachtfelde,
welches noch auf 10 Jahr gepachtet und
vom Käufer mit zu übernehmen iſt, für
8000 Thlr. mit 4000 Thlr. Anzahlung
verkauft werden. Etwaige Kaufluſtige er
fahren das Nähere bei

dem Commiſſionair Pietzſch
in Merſeburg.

Familien Nachrichten.
Verlobungs- Anzeige.

Die Verlobung unſerer Tochter Eliſe
mit dem Königl. Lieutenant Herrn de Niem
beehren wir uns hierdurch ſtatt beſonderer
Meldung ganz ergebenſt anzuzeigen.

Halle, den 12. Juni 1847.
Der Steuerrath Zeſch

nebſt Frau.

Todes Anzeige.
Heute Nachmittag 33 Uhr entriß uns

der Tod nach Stägigem Leiden unſere innig
geliebte Gattin und Mutter, Henriette
Schroeter geb. Held, im 49. Lebens-
jahre. Dieſe traurige Nachricht allen
Freunden und Bekannten mit der Bitte
um ſtille Theilnahme.

Zörbig, den 11. Juni 1847.
Schroeter, Juſtizrath,

Kinder.im Namen ſeiner
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